
10. November 2010

STADT BORNHEIM  BÜRGERINFORMATION

jeden Montag 14:00 - 15:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon( 0 22 22 / 945-  510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

CDU

jeden Dienstag 10 - 13 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon( 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

SPD

jeden Montag 17:30 - 18:30
Uhr (außer während der Feri-
en) und nach Vereinbarung

Büro: Rathaus, Raum 801
Telefon( 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion 
@fdp-bornheim.de
Internet: www.fdp-born-
heim.de

FDP

nach Vereinbarung

Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon( 02227 / 9099377
Fax: 02227 / 909427
E-Mail: h.g.feldenkirchen
@t-online.de
Heinz Müller
Telefon( 02227 / 912070
Fax: 02227 / 912072
E-Mail: jenneberg01
@netcologne.de

UWG/Forum

nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon( 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene
@rat.stadt-bornheim.de

Bündnis 90 /
Die Grünen

Fraktionen

Bürgermeister

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
jeden 1. und 3. Donnerstag
im Monat
16:30 - 18:00 Uhr Erwachsene,
Kinder und Jugendliche 
bereits ab 16:00 Uhr 
Telefon(
0 22 22 / 945 - 101

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Im Rathaus Bornheim durch
die Verbraucherzentrale NRW
am  10.11. 2010 und 8.12. 2010
jeweils 14 - 18 Uhr.
Kostenbeitrag: 5 Euro
Anmeldung bei 
Frau Burchert
Telefon( 0 22 22 / 945 - 307

Störungshotline:
Telefon( 0180 / 2 11 22 44
oder auf der Internetseite der
Stadt Bornheim: „Störungs-
meldung Straßenbeleuch-
tung“

Bornheimer 
Jugendtreff (BJT)

Stadtverwaltung Bornheim

Defekte
Straßenbeleuchtung

Energieberatung

Volkshochschule Bornheim/Alfter

Alter Weiher 2, 53332 Bornheim, 
Telefon( 02222 / 945-460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Öffentliche Stadtbücherei

Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon( 0 22 22 / 938565, Fax: 022 22 / 938567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet: www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 19:00 Uhr

Königstraße 31
53332 Bornheim
AnsprechpartnerIn: 
Brigitte Bitter und 
Frank Unkelbach 
Telefon( 0 22 22 / 2500
E-Mail:
bornheimerjugendtreff@gmx.de
Internet: 
www.bornheimerjugendtreff.de

Postanschrift: Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon( 0 22 22 / 945 - 0,   Fax  0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet: www.bornheim.de
Fachbereich Jugend und Schule: Brunnenalle 31, 

Telefon (0 22 22 / 9437 - 0
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltepunkt Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag- Mittwoch  07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag: 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbreich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

mit Friedhofsverwaltung:

Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon( 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahnlinie 18: Haltepunkt Waldorf
Buslinie 818: Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb  für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 07:30 -15:00 Uhr
Donnerstag          10:00 - 18:00 Uhr
Freitag                 07:30 - 12:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat

09:00 - 13:00 Uhr 

Wirtschaftsförderung

Für einen neuen Gewerbestandort oder Gewerbegrundstückskauf:
Herr Strauss, Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH Bornheim, 
Telefon( 02222 / 945-223, 
E-Mail: strauss@wfg-bornheim.de

Für Fragen zu Betriebserweiterungen, Betriebsumsiedlungen,
zur Standortsuche und für allgemeine Informationen zum Wirt-
schaftsstandort Bornheim:
Herr Römer, Wirtschaftsförderung der Stadt Bornheim, 
Telefon( 02222 / 945-339, 
E-Mail: sebastian.roemer@stadt-bornheim.de 

StadtBetriebBornheim AÖR

SPRECH-
STUNDEN

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Tollitätentreff der
Stadt Bornheim
Der nächste Tollitätentreff der Stadt Born-
heim findet am Dienstag, dem 22.02.2011
um 19:00 Uhr in der Rheinhalle Hersel
statt. 
Karten können ab sofort unter der Telefon-
nummer 02222/945-212 bestellt werden.

Die Einladung zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft vom 21.10.2010 der Bezirksregierung Köln, Dez. 33 - Ländliche
Entwicklung und Boden-ordnung -, 50606 Köln, für das Flurbereinigungsverfahren Bornheim-Roisdorf wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Bezirksregierung Köln                                                  50670 Köln, den 21.10.2010
Dez. 33- -Ländliche Entwicklung                                    Dienstgebäude Blumenthalstr. 33
und Bodenordnung-                                                       Tel.: 0221/147-2747

Flurbereinigung Bornheim-Roisdorf
33.1 - 5 10 01 -

Ladung
zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft

der Flurbereinigung Bornheim-Roisdorf

Das Flurbereinigungsverfahren
Bornheim-Roisdorf wurde
durch Beschluss der Bezirksre-
gie-rung Köln, Dez. 33, Ländli-
che Entwicklung und Bodenord-
nung, Blumenthalstr. 33, 50670
Köln, vom 03.09.2010 angeord-
net.
Dieser Beschluss ist ebenso wie
diese Ladung öffentlich bekannt
gemacht worden.
Die Teilnehmer der Flurbereini-
gung Bornheim-Roisdorf - dies
sind die Eigentümer und Erb-
bauberechtigten der zu dem
Flurbereinigungsgebiet
gehörenden Grundstücke - bil-
den die Teilnehmergemein-
schaft des Flurbereinigungsver-
fahrens. 
Für das Flurbereinigungsverfah-
ren ist nach den Bestimmungen
des Flurbereinigungsgesetzes
ein aus mehreren Mitgliedern

bestehender Vorstand und für
jedes Vorstandsmitglied ein
Stellvertreter zu wählen. Die
Zahl der Vorstandsmitglieder
und Stellvertreter wird im Wahl-
termin erörtert und durch die
Flurbereinigungsbehörde be-
stimmt. Mit Rücksicht auf die
Größe des Verfahrensgebietes
von ca. 33 ha und die Anzahl der
Teilnehmer erscheint ein Vor-
stand bestehend aus 3 Mitglie-
dern und der entsprechenden
Anzahl stellvertretender Mitglie-
der angemessen.
Der Vorstand nimmt die ge-
meinschaftlichen Angelegen-
heiten der Teilnehmergemein-
schaft wahr und führt deren Ge-
schäfte.
Zur Wahl des Vorstandes wer-
den die Teilnehmer der Flurbe-
reinigung Bornheim-Roisdorf
hiermit geladen für

Mittwoch, den 01.12.2010 um
18.00 Uhr

in den Ratssaal der Gemeinde
Alfter

Am Rathaus 7, 53347 Alfter
Im Wahltermin wird der Vor-
stand einschließlich der Stellver-
treter von den anwesenden Teil-
nehmern der Teilnehmerge-
meinschaft oder deren Bevoll-
mächtigten mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gewählt.
Bevollmächtigte von Teilneh-
mern haben im Termin eine
schriftliche Vollmacht vorzule-
gen. Es ist zu beachten, dass je-
der Teilnehmer oder Bevoll-
mächtigte nur eine Stimme hat;
das gilt auch für Bevollmächtig-
te, die mehrere Teilnehmer ver-
treten. Gemeinschaftliche Ei-
gentümer (Miteigentümer und
Erbengemeinschaften) gelten als
ein Teilnehmer und haben somit

nur eine Stimme.
Die Kandidaten für den Vor-
stand einschließlich der Stell-
vertreter werden in dem Wahl-
termin vorgeschlagen und auf-
gestellt. Wählbar sind auch Per-
sonen, die nicht Teilnehmer des
Flurbereinigungsverfahrens
sind. Nicht anwesende Perso-
nen können nur als Kandidaten
aufgestellt werden, wenn ihre
schriftliche Zustimmung zur
Kandidatur und Annahme einer
eventuellen Wahl als Vorstands-
mitglied und/oder Stellvertreter
im Wahltermin vorliegt.
Für telefonische Rückfragen ste-
hen Ihnen Frau Iwertowski
(0221/147-2747) und Herr Her-
manns (0221/147-2691) zur
Verfügung.

Im Auftrag
gez. Rehm

Satzung 
der Stadt Bornheim

über die Änderung der in
der Umlegung des Gemein-

debezirks Uedorf getroffenen
Festsetzungen vom

25.10.2010

Auf Grund des § 2 des Gesetzes
über die durch ein Auseinan-
dersetzungsverfahren begrün-
deten gemeinschaftlichen An-
gelegenheiten vom 09. April
1956 (GV NRW 1956 S.
134/GS. NRW. S. 740), zuletzt
geändert durch Art. 3 des Ge-
setzes vom 16. März 2010
(GV.NRW. S. 198), in Verbin-
dung mit § 7 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 17. Dezember
2009 (GV. NRW. S. 950), hat
der Rat der Stadt Bornheim in
seiner Sitzung am 30.09.2010
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Der Wirtschaftsweg Gemar-
kung Bornheim-Brenig, Flur
83, Flurstück 183, wird auf ei-
ner Länge von rd. 180 m zwi-
schen dem Wirtschaftsweg ent-
lang der Bundesautobahn 555
und dem Wirtschaftsweg in
Verlängerung der Bleibtreu-
straße (s. beigefügte Planskiz-
ze) eingezogen.

§ 2
Diese Satzung tritt mit dem Ta-
ge nach ihrer Bekanntmachung
in Kraft.

Bekanntmachungs-
anordnung

Vorstehende Satzung der Stadt
Bornheim über die Änderung
der in der Umlegung des Ge-
meindebezirks Uedorf getroffe-
nen Festsetzungen vom
25.10.2010 mache ich hiermit
entsprechend § 7 Abs. 4 und 5
der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) in Verbindung mit der
Verordnung über die öffentli-
che Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht be-
kannt. Die Genehmigung der
Aufsichtsbehörde ist durch
Verfügung des Landrates vom
13.10.2010 erteilt worden.

Hinweis
Ich weise darauf hin, dass eine
Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen beim Zu-
standekommen dieser Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit
dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn,
1. eine vorgeschriebene
Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchge-
führt,
2. diese Satzung, die
sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekanntge-
macht worden,
3. der Bürgermeister hat
den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder
4. der Form- oder Ver-

fahrensmangel ist gegenüber
der Stadt vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.

Bornheim, den 25.10.2010

gez.
Wolfgang Henseler
Bürgermeister

Die nächsten
Sitzungen

Rat 
Donnerstag, 11.11.2010, 
18:00 Uhr, 
Aula Europaschule, 
Goethestraße 1, 
Bornheim

Ausschuss für Bürger-
angelegenheiten
Dienstag, 16.11.2010,
18:00 Uhr, 
Aula Europaschule, 
Goethestraße 1, 
Bornheim

HallenFreizeitBad Bornheim

Rilkestraße 3, 53332 Bornheim, ( 02222 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag 06:30 - 08:00Uhr Frühschwimmen 

14:30 - 21:30 Uhr Familienbad
Samstag, Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Sauna im Hallenfreizeitbad
Öffnungszeiten Sauna
Montag - Mittwoch, Freitag       10:00 - 22:30 Uhr , gemischte Sauna
Donnerstag 10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr, gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage    08:00 - 19:00 Uhr, gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)

08:00 - 01:00 Uhr, gemischte Sauna
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